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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2026

Emissionen durch Lärm, Geruch, Staub, Abgase und Erschütterungen, die originär von Bauwerken oder deren

Benützung ausgehen, dürfen Menschen weder in ihrem Leben oder ihrer Gesundheit gefährden noch örtlich

unzumutbar belästigen.

Ausgenommen davon sind:

- Lärmemissionen von Kindern auf Spielplätzen, in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen oder ähnlichen Anlagen,

- Emissionen aus der Nutzung von Stellplätzen, sofern sie einem Vorhaben nach § 63 Abs. 1 erster Satz zugeordnet

sind, selbst wenn sie die dafür verordnete Mindestanzahl der Stellplätze übersteigen, sowie

-             Emissionen von ö6entlichen Warneinrichtungen.Ob Belästigungen örtlich unzumutbar sind, richtet sich nach

der für das Baugrundstück im Flächenwidmungsplan festgelegten Widmungsart und der sich daraus ergebenden

zulässigen Auswirkung des Bauwerks und dessen Benützung auf einen gesunden, normal emp9ndenden Menschen.

Örtlich sind dabei als Emissionsquellen neben dem Bauvorhaben die bewilligten oder angezeigten Bauwerke, die

innerhalb einer Entfernung von 300 m vom Bauvorhaben aus situiert sind und mit diesem eine organisatorische oder

wirtschaftliche Einheit bilden, in die Beurteilung miteinzubeziehen.

In Kraft seit 30.08.2018 bis 28.02.2026
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